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Einführung

Das Wohnen steht im Fokus der öffentlichen Diskussion. Die jüngere Ent­
wicklung der Miet- und Immobilienpreise in Ballungszentren und Universi­
tätsstädten hat dafür gesorgt, dass bezahlbarer Wohnraum in Deutschland in 
den letzten Jahren medial1 und politisch2 sogar zur „sozialen Frage unserer 
Zeit“ ausgerufen wurde. Unabhängig davon, ob man diese zugespitzte Ein­
schätzung teilt,3 zeigt schon ein Blick auf die Bandbreite der von der Politik 
ergriffenen Maßnahmen die Relevanz des Themas.

Als prominente Beispiele für die vielfältigen Versuche, der Anspannung der 
Wohnungsmärkte Einhalt zu gebieten, seien die bundesrechtliche Mietpreis­
bremse bei Neuvermietungen von Wohnraum nach den §§ 556d bis 556g BGB4 

1  Siehe stellvertretend Öchsner, Wohnen ist die soziale Frage in Deutschland, Süd­
deutsche Zeitung Online v.  20.07.2018, https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/
kommentar-wohnen-ist-die-soziale-frage-in-deutschland-1.4062937 (zuletzt abgeru­
fen am 01.04.2023); Gründling/Grabka, Die neue soziale Frage stellt sich auf dem 
Mietmarkt, WirtschaftsWoche online v.  26.07.2019, https://www.wiwo.de/politik/
deutschland/essay-die-neue-soziale-frage-stellt-sich-auf-dem-mietmarkt/24701866.
html (zuletzt abgerufen am 01.04.2023).

2  Siehe etwa SPD-Fraktionsvorsitzende, Gemeinsame Erklärung v. 13.04.2018 für 
eine gerechte und moderne Wohnungsbaupolitik in Bund und Ländern, https://www.
spdfraktion.de/system/files/documents/06-2_20180410_beschluss_fraktionsvorsitzen 
denkonferenz.pdf (zuletzt abgerufen am 01.04.2023); Seehofer, Rede v.  13.09.2018 
anlässlich des Haushaltsentwurfs 2019 des Bundesministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/reden/DE/2018/09/seehofer-erste-
lesung-hh-2019.html (zuletzt abgerufen am 01.04.2023).

3  Ablehnend etwa Sagner/Stockhausen/Voigtländer, Wohnen  – die neue soziale 
Frage?, S. 5 und 76; zustimmend wohl Fratzscher/Michelsen, Zeit Online v. 
21.02.2020, https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-02/wohnungsmarkt-mieten-wohnkos 
ten-einkommen-sozialsystem/komplettansicht (zuletzt abgerufen am 01.04.2023), die 
die steigenden Mieten als „eines der wichtigsten Politikthemen in den kommenden 
Jahren“ bezeichnen; die Frage offenlassend und der historischen Forschung zuwei­
send Schollmeier, Gewährleistung von Wohnraum als Verfassungsfrage, S. 40, die 
ihre Untersuchung ebenfalls mit dieser Diskussion einleitet (S. 29–31).

4  Eingeführt durch das Gesetz zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten 
Wohnungsmärkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermitt­
lung (Mietrechtsnovellierungsgesetz  – MietNovG) v.  21.04.2015, BGBl. I S. 610, 
später modifiziert und verlängert durch Gesetz zur Verlängerung und Verbesserung 
der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn v.  19.03.2020, BGBl. I 
S. 540.

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/kommentar-wohnen-ist-die-soziale-frage-in-deutschland-1.4062937
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/kommentar-wohnen-ist-die-soziale-frage-in-deutschland-1.4062937
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/essay-die-neue-soziale-frage-stellt-sich-auf-dem-mietmarkt/24701866.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/essay-die-neue-soziale-frage-stellt-sich-auf-dem-mietmarkt/24701866.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/essay-die-neue-soziale-frage-stellt-sich-auf-dem-mietmarkt/24701866.html
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/06-2_20180410_beschluss_fraktionsvorsitzendenkonferenz.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/06-2_20180410_beschluss_fraktionsvorsitzendenkonferenz.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/06-2_20180410_beschluss_fraktionsvorsitzendenkonferenz.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/reden/DE/2018/09/seehofer-erste-lesung-hh-2019.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/reden/DE/2018/09/seehofer-erste-lesung-hh-2019.html
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-02/wohnungsmarkt-mieten-wohnkosten-einkommen-sozialsystem/komplettansicht
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-02/wohnungsmarkt-mieten-wohnkosten-einkommen-sozialsystem/komplettansicht


20	 Einführung

sowie das Baulandmobilisierungsgesetz5 genannt. Mit der Einführung der Ge­
bietskategorie des „urbanen Gebiets“ gemäß § 6a BauNVO6, der Erhöhung des 
Wohngelds7, der Schaffung einer steuerlichen Sonderabschreibungsmöglich­
keit für neugebaute Mietwohnungen nach § 7b EStG8 sowie Finanzhilfen 
des Bundes für den sozialen Wohnungsbau der Länder in Milliardenhöhe9 auf 
Basis des dafür neu geschaffenen Art. 104d GG10 lässt sich die Liste nahezu 
beliebig verlängern. Viele der Maßnahmen sind rechtlich wie politisch umstrit­
ten  – der sogenannte Berliner Mietendeckel11 und das bayerische Volksbe­
gehren „#6  Jahre Mietenstopp“12 überschritten sogar die grundgesetzlichen 
Grenzen.13

A. Reaktivierung eines Rechtsgebiets

Während Politik und Gesellschaft versuchen, der Entwicklung in den Bal­
lungszentren Herr zu werden, boomt  – zuletzt nur zeitweilig unterbrochen 
durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie14 – gerade dort der Touris­

5  Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) v. 14.06. 
2021, BGBl. I S. 1802.

6  Eingeführt durch Art. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/
EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt 
v. 04.05.2017.

7  Siehe die Änderung des Wohngeldgesetzes (WoGG) durch das Gesetz zur 
Stärkung des Wohngeldes (Wohngeldstärkungsgesetz  – WoGStärkG) v.  30.11.2019, 
BGBl. I S. 1877.

8  Eingeführt durch Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur steuerlichen Förderung des Miet­
wohnungsneubaus v. 04.08.2019, BGBl. I S. 1122.

9  Siehe die Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern über den 
sozialen Wohnungsbau im Programmjahr 2020 (Artikel 104d des Grundgesetzes) 
v. 15.01./21.04.2020.

10  Eingeführt durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Arti­
kel 104b, 104c, 104d, 125c, 143e) v. 28.03.2019, BGBl. I S. 404.

11  Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln) 
v. 11.02.2020, GVBl. S. 50.

12  Zum Inhalt des Volksbegehrens siehe BayVerfGH, Entscheidung v. 16.07.2020 – 
Vf. 32-IX-20, Rn. 1–3 (juris) = NVwZ 2020, 1429.

13  Siehe zur Kompetenzwidrigkeit des Berliner Mietendeckels BVerfG, Beschluss 
v. 25.03.2021 – 2 BvF 1/20 u. a. (juris) = BVerfGE 157, 223; zur Unzulässigkeit des 
bayerischen Volksbegehrens nach der Bayerischen Verfassung wegen eines Verstoßes 
gegen die Kompetenznormen des Grundgesetzes BayVerfGH, Entscheidung 
v. 16.07.2020 – Vf. 32-IX-20 (juris) = NVwZ 2020, 1429.

14  Siehe für einen Vergleich der Übernachtungszahlen in Beherbergungsbetrieben 
in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung 
Nr. 378 v. 09.09.2022, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/
PD22_378_45412.html (zuletzt abgerufen am 01.04.2023).

http://15.01./21.04.2020
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_378_45412.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_378_45412.html
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mus.15 Reisende übernachten dabei immer häufiger in einer Wohnung statt in 
einem Hotelzimmer.16 Möglich machen dies Onlineplattformen zur Vermitt­
lung kurzzeitiger Übernachtungen, allen voran der Marktführer Airbnb17. 
Ausgehend von der hehren Idee einer effektiven Nutzung der knappen Res­
source Wohnraum (sogenannte Ökonomie des Teilens oder auch Sharing 
Economy18) soll es die Plattform Wohnungsinhabern19 ermöglichen, etwa 
während einer urlaubsbedingten Abwesenheit ihre sonst in diesem Zeitraum 
ungenutzte Wohnung zu vermieten. Kritiker halten Airbnb-Unterkünfte für 
eine Konkurrenz des Hotelgewerbes mit unfairen Wettbewerbsvorteilen und 
befürchten eine Gentrifizierung, also eine Substitution der Wohnbevölkerung 
in bestimmten Stadtgebieten durch einkommensstärkere Schichten,20 ebenso 
wie eine Belastung der Anwohner durch Lärm sowie An- und Abreisever­
kehr.21 Unterstützer der Plattformen betonen positive ökonomische Effekte 

15  Siehe Statistisches Bundesamt, GENESIS-Online Tabelle 45412-0009: Ankünfte 
und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Städtetourismus), https://www.
genesis.destatis.de/genesis/online?operation=result&code=45412-0009 (zuletzt abge­
rufen am 01.04.2023), demzufolge die Anzahl der Übernachtungen in Städten mit 
mehr als 100.000 Einwohnern in Deutschland von circa 94,5 Millionen im Jahr 2008 
auf circa 158 Millionen im Jahr 2019 gestiegen ist, bevor der Wert im Jahr 2020 
einbrach; sowie Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 378 v.  09.09.2022, 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_378_45412.
html (zuletzt abgerufen am 01.04.2023), das eine Annäherung der Übernachtungszah­
len von 2022 an das Niveau von 2019 zeigt.

16  Monopolkommission, XXI. Hauptgutachten, Wettbewerb 2016, S. 396 f.; Mindl/
Arentz, Kurzzeitvermietung in Köln, S. 6, berichten von einer Verzehnfachung der 
online zur Kurzzeitvermietung angebotenen Privatunterkünfte in Köln von Anfang 
2015 bis Ende 2019.

17  Ausführlich und instruktiv zu dessen Geschäftsmodell EuGH, Urteil v.  19.12. 
2019  – Rs.  C‑390/19, Rn. 18–21  = ECLI:EU:C:2019:1112  – Airbnb Ireland; Zott, 
Regulierung des Homesharing, S. 47 f.

18  Zur Entwicklung des Begriffs Ludwigs, in: Dörr/Goldschmidt/Schorkopf (Hrsg.), 
Share Economy, S. 121 (121–123).

19  In dieser Untersuchung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die 
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen verschiedener Geschlechter verzichtet 
und das generische Maskulinum verwendet. Solche Bezeichnungen meinen dann glei­
chermaßen alle Geschlechter.

20  Ardura Urquiaga/Lorente-Riverola/Ruiz Sanchez, Urban Studies 57 (2020), 
3095 (3096), speziell in Bezug auf einen solchen Prozess nach zeitlichen Perioden 
des sozialen und ökonomischen Niedergangs; ausführlich zum Begriff der Gentrifi­
zierung und zu typischen Prozessen im Rahmen von Gentrifizierungsvorgängen Rie-
mann, Baurechtliche Instrumente gegen Gentrifizierung, S. 1–5.

21  Prägnante Zusammenfassungen der Debatte um Nutzen und Nachteile von 
Airbnb bei Franco/Santos/Longo, Airbnb: Evidence from Portugal, S. 2 m. w. N.; 
Mindl, Effect of short-term rental platforms, S. 2 m. w. N.; Krämer-Hoppe, in: Krönke 
(Hrsg.), Regulierung in Zeiten der Digitalwirtschaft, S. 73 (78–80) m. w. N.; allge­
mein zu den Problemen eines Nebeneinanders von Wohnnutzung und Ferienwohnun­

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=result&code=45412-0009
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=result&code=45412-0009
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_378_45412.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/09/PD22_378_45412.html



